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Leistungsauftrag 
 
 

der Regierungen der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn 
 

an die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW 
 

für die Jahre 2021–2024 
 
 

 
Ingress 
Gemäss § 6 des Vertrags zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn über die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) vom 
27. Oktober 2004 / 9. November 2004 führen die Trägerkantone die FHNW mit einem mehrjährigen Leistungsauftrag. Mit der Sicherung des finanziellen Funda-
ments über mehrere Jahre hinweg ermöglichen sie der FHNW eine längerfristige Planung, die für eine strategisch profilierte Entwicklung ihres Lehrangebots und 
ihrer Forschungsschwerpunkte unabdingbar ist.  
 
Der Leistungsauftrag 2021–2024 bildet den strategischen und finanziellen Rahmen für die sechste Leistungsperiode der FHNW.  
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1. Politische Ziele der Regierungen  
 
Allgemeiner Kommentar 
Zu den bildungspolitischen Zielen gehören der allgemeine Bildungsauftrag der Kantone (praxisorientierte Berufsausbildung auf Hochschulniveau in ausgewiese-
nen Fachbereichen), Aussagen zur Struktur der FHNW (Standorte und Schwerpunkte der Hochschulen), die Sicherung der Finanzierung (Stichworte Trägerbei-
träge und Kosteneffizienz), der Qualitätsanspruch sowie die gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der FHNW (vierfacher Leistungsauftrag). 
  
 Politische Ziele Kommentar 

1.1 
Die FHNW bietet eine praxisorientierte, berufsqualifizierende und forschungsgestützte Ausbildung auf Hoch-
schulniveau in den Bereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Design und Kunst, Life 
Sciences, Musik, Pädagogik, Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft.  

 

1.2 

Die Bereiche werden von neun Hochschulen geführt. Die Standorte der Hochschulen sind den Trägerkantonen 
wie folgt zugeordnet:  
Hochschule für Angewandte Psychologie: Solothurn  
Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik: Basel-Landschaft 
Hochschule für Gestaltung und Kunst: Basel-Stadt 
Hochschule für Life Sciences: Basel-Landschaft 
Hochschule für Musik: Basel-Stadt 
Pädagogische Hochschule: Aargau (Schwerpunkt), Basel-Landschaft, Solothurn 
Hochschule für Soziale Arbeit: Solothurn (Schwerpunkt), Basel-Landschaft 
Hochschule für Technik: Aargau1 
Hochschule für Wirtschaft: Solothurn (Schwerpunkt), Aargau, Basel-Stadt 

 

1.3 
Die FHNW erweist sich mit ihren Angeboten und Leistungen in Ausbildung, anwendungsorientierter Forschung 
und Entwicklung, Weiterbildung und Dienstleistung als wichtige Partnerin für Gesellschaft, Wirtschaft und Kul-
tur. 

 

1.4 Die FHNW positioniert sich als innovationsstarke, von hohen Qualitätsansprüchen geleitete und für Studierende, 
Dozierende wie Mitarbeitende attraktive Fachhochschule. 

 

1.5 Für die Studierenden aus den Trägerkantonen ist die FHNW erste Wahl. 
Die FHNW kommentiert im Rahmen der 
Berichterstattung die Anteile der Studie-
renden aus den Trägerkantonen. 

1.6 
Zur Erfüllung des vorliegenden Leistungsauftrags verfügt die FHNW über angemessene, bedarfsgerechte Trä-
gerbeiträge und betreibt ein qualitäts- und kostenbewusstes, auf Effizienz und Effektivität ausgerichtetes Ma-
nagement. 

 

                                                      
1 Trinationaler Studiengang in Muttenz und Optometrie in Olten. 
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 Politische Ziele Kommentar 

1.7 
Der Studierendenbestand ist sowohl auf eine bestmögliche Sicherstellung des Arbeitsmarktbe-
darfs und der qualitativen Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur als auch auf 
eine optimale Auslastung der Studiengänge und der bereitgestellten Infrastruktur ausgerichtet. 

Die FHNW soll bei den Neueintritten in den Fachberei-
chen Technik, Life Sciences, Architektur/Bau/Geomatik, 
Wirtschaft, Pädagogik und Angewandte Psychologie ein 
fachbereichsspezifisches Wachstum mit dem Markt auf-
weisen, wobei im Globalbeitrag ein Wachstum von 1.5% 
über vier Jahre eingerechnet ist. In den Fachbereichen 
Soziale Arbeit, Gestaltung und Kunst sowie Musik sol-
len die Neueintritte unter Voraussetzung eines gleich-
bleibenden Studienangebots aufgrund des Bedarfs des 
Arbeitsmarktes und aus Qualitätsgründen stabil gehal-
ten werden. 

1.8 Die FHNW erfüllt ihre Aufgaben im Einklang mit einer wirtschaftlichen, sozial und ökologisch 
nachhaltigen Entwicklung. 

Im Rahmen der institutionellen Akkreditierung hat der 
Schweizerische Akkreditierungsrat der FHNW in ihrer 
Strategie die Verankerung des Themas Nachhaltigkeit 
als Auflage aufgetragen. In diesem Sinne haben die 
Trägerregierungen das Ziel in den Leistungsauftrag 
2021–2024 aufgenommen. 

2. Entwicklungsschwerpunkte der FHNW 

 Entwicklungsschwerpunkte Kommentar 

2 
Für ihre strategische Weiterentwicklung definiert die FHNW strategische Entwicklungsschwer-
punkte. 
 

Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen (digitaler 
Wandel) und weiteren Herausforderungen in der Positi-
onierung der FHNW konzentriert sich die FHNW auf fol-
gende Aspekte: 
 
Organisationsentwicklung 
• Strategischer Entwicklungsschwerpunkt "Die Hoch-

schullehre der FHNW in die digitale Zukunft überfüh-
ren" (Hochschullehre 2025). 

• Digitaler Campus: Bereitstellung der Infrastruktur für 
neue Lehr- und Lernformen und für weitere Entwick-
lungen aufgrund des digitalen Wandels (vgl. Begleit-
bericht). 

Portfolioerneuerung 
• Beschleunigte inhaltliche und digitale Portfolioerneu-

erung an den Hochschulen der FHNW: Das Studien-
gangangebot soll gezielt auf neue fachbereichsspezi-
fische und digitale Entwicklungen hin überprüft und 
wo nötig angepasst werden. 

3. Leistungsziele der FHNW 
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 Ziele Unterziele Indikatoren – Standards Kommentar 

 

Mit den Zielen werden die übergeord-
neten Zielsetzungen im vierfachen 
Leistungsauftrag sowie in der Organi-
sation und im Management der FHNW 
erfasst. Damit gibt es sechs Oberziele 
in den Kategorien Ausbildung, For-
schung und Entwicklung, Weiterbil-
dung, Dienstleistung, Organisa-
tion/Management und Immobilien.   

Mit den Unterzielen werden die abstrakt for-
mulierten Oberziele ausdifferenziert. 

Die Indikatoren und Standards stellen Vorga-
ben dar, auf welche Weise (quantifiziert/be-
schreibend) und in welchen Themenfeldern 
über die Ziele/Unterziele berichtet werden 
soll. Die genauere Definition der Indikatoren 
und Standards hat zum Ziel, die Aussagekraft 
und inhaltliche Verbindlichkeit der Berichter-
stattung zu erhöhen. Die Anzahl der Indikato-
ren/Standards widerspiegelt dabei Ausmass 
und Ausdifferenzierung der politischen Steue-
rung. Der Fokus liegt bei der Ausbildung, der 
F&E und dem Management. 

Bei einzelnen Zielformulierungen wird be-
wusst auf eine klare Zuweisung von Indikato-
ren sowie auf eine durchgehende Ausstattung 
der Indikatoren mit Standards verzichtet. Da-
mit wird berücksichtigt, dass ein qualitatives 
Ziel nicht adäquat nur mit einem Kriterium 
bzw. Indikator abzubilden ist. Mit dem Ver-
zicht auf die Ausstattung jedes Indikators mit 
einem Standard wird zudem dem Umstand 
Rechnung getragen, dass nicht jedes qualita-
tive Ziel eindeutig messbar ist bzw. nicht je-
des Kriterium mit einer klaren Erfüllungser-
wartung versehen werden kann. Quantitative, 
klar zugeordnete Standards werden deshalb 
vor allem dort aufgestellt, wo Sollwerte u.a. 
aufgrund national vorgegebener Standards 
eindeutig bezifferbar und messbar sind (bspw. 
Standardkosten der Ausbildungen). Die Leis-
tungen der FHNW erschliessen sich zudem 
aus der Monitoringtabelle, welche Teil der 
jährlichen Berichterstattung ist. 

3.1 

Die FHNW bietet eine im natio-
nalen und in einzelnen Berei-
chen auch im internationalen 
Vergleich qualitativ hochste-
hende und attraktive Ausbil-
dung an. 

1. Die FHNW führt die fähigen und 
motivierten Studierenden unabhän-
gig von Geschlecht und Herkunft 
zu einem erfolgreichen Abschluss.  
Das Studium ist praxisorientiert, 
berufsqualifizierend und for-
schungsgestützt.  

2. Das Studienangebot entspricht 
dem Bedarf von Gesellschaft, Wirt-
schaft und Kultur. 
In einzelnen Hochschulen führt die 
FHNW Angebote mit internationa-
ler Ausrichtung. 

3. Die Absolventinnen und Absolven-
ten der FHNW sind nachgefragte 
Fachkräfte. 

• Ausbildungserfolg: Die FHNW erhebt 
und kommentiert ihre Studienerfolgs-
quote.  

• Qualitätsmanagement: Die FHNW 
verfügt über eine effektive Befra-
gungs- und Feedback-Kultur, die 
auch die Absolventen und Absolven-
tinnen sowie die wichtigsten abneh-
menden Organisationen (Arbeitge-
berverbände und Schulen) einbe-
zieht. Die Rückmeldungen sind Teil 
des Qualitätsmanagements und un-
terstützen den kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess. 

• Bericht auf der Basis der BFS-Zah-
len: 1 Jahr und 5 Jahre nach Ab-
schluss: Ausbildungsadäquate An-
stellung sowie Erwerbslosenquote 
ILO (International Labour Organiza-
tion,1 Jahr nach Regelabschluss).  
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3. Leistungsziele der FHNW 

 Ziele Unterziele Indikatoren – Standards Kommentar 

  4. Die Ausbildung ist effizient und 
wirtschaftlich. 

• Beratung und Coaching: Die FHNW 
bietet studienbegleitende Beratungen 
und spezielle Unterstützungsange-
bote insbesondere in der Studienein-
gangsphase sowie an der Schnitt-
stelle zum Berufseinstieg an.  

• Praxisnähe und Berufsqualifikation: 
Die FHNW führt die Studierenden 
bereits während ihrer Ausbildung in 
ihr zukünftiges Berufsumfeld ein und 
berichtet über unternehmerische Initi-
ativen, die aus der FHNW hervorge-
gangen sind.  

• Die gewichteten Durchschnittskosten 
der Ausbildung liegen auf Stufe 
FHNW unter CHF 28'500 pro Voll-
zeitäquivalent (inkl. PH). 

Der Sollwert der Durchschnittskosten auf 
Stufe FHNW wird auf der Basis des ge-
samtschweizerischen Mittelwerts der 
letzten vier Jahre festgelegt. 
Die Entwicklung der Durchschnittskosten 
auf Stufe der einzelnen Hochschulen 
wird jeweils im Bericht zum Leistungs-
auftrag ausgewiesen (Monitoring-Tabel-
len). 

3.2 

Die FHNW erbringt von Wirt-
schaft, Gesellschaft und Kultur 
nachgefragte Forschungsleis-
tungen und verfügt über hohe 
Innovationskraft. 

1. Die FHNW betreibt anwendungs-
orientierte Forschung und Entwick-
lung im Dienst von Gesellschaft, 
Wirtschaft und Kultur.  

2. Die Forschungsresultate finden in 
der Lehre Eingang und werden der 
Fachwelt sowie einer interessierten 
Öffentlichkeit bekannt gemacht.  

3. Die Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte erwirtschaften Dritt-
mittel und erschliessen konsequent 
vorhandene Finanzierungsquellen.  

4. Der Anteil an Forschungsleistun-
gen am Gesamtaufwand der 
FHNW bleibt stabil. Die Entwick-
lung erfolgt differenziert nach Be-
reichen. 

5. Die FHNW pflegt im Rahmen ihrer 
Forschungsprojekte Kooperationen 
mit Unternehmen, Institutionen und 
anderen Hochschulen. Die Zusam-
menarbeit wird insbesondere in-
nerhalb der FHNW selber sowie im  

• Forschungsresultate: Im Rahmen der 
jährlichen Berichterstattung publiziert 
die FHNW in geeigneter Form ihre 
Forschungsresultate.  

• Die Einwerbung von Drittmitteln bei 
Innosuisse, beim Schweizerischen 
Nationalfonds und bei EU-Förderpro-
grammen ist ein Qualitätsausweis für 
die Hochschulen der FHNW. Die 
FHNW berichtet im Rahmen der jähr-
lichen Berichterstattung über ent-
sprechende Highlights. 

• Wissenstransfer - Dialog: Die FHNW 
organisiert Tagungen und Kongresse 
für die Fachwelt, für Unternehmen 
sowie für eine interessierte Öffent-
lichkeit.  

• Kostendeckungsgrad: Die For-
schungs- und Entwicklungsprojekte 
(inkl. Pädagogische Hochschule, de-
cken ihre direkten Kosten zu 75 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostendeckungsgrad Leistungsauftrag 
2018–2020: Deckung der direkten Kos-
ten (inkl. Pädagogische Hochschule) zu 
75 %. 
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3. Leistungsziele der FHNW 

 Ziele Unterziele Indikatoren – Standards Kommentar 

  
 

Hochschulraum Nordwestschweiz 
(FHNW, Universität Basel, Paul Scher-
rer Institut, Department of Biosystems 
Science and Engineering ETHZ) ver-
stärkt. 

  

3.3 

Die FHNW unterhält ein bedarfs-
orientiertes und wissenschafts-
basiertes, resp. künstlerisch- 
ästhetisch fundiertes Weiterbil-
dungsangebot. 

1. Das Weiterbildungsangebot der 
FHNW knüpft an die inhaltlichen 
Ausrichtungen der einzelnen Hoch-
schulen an und orientiert sich an 
den professionsbezogenen Ent-
wicklungen sowie am Bedarf von 
Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur.  

2. Das Weiterbildungsangebot der 
FHNW ist praxisnah und gewährt 
den Transfer der gewonnenen Er-
kenntnisse in den beruflichen All-
tag. 

3. Die Weiterbildung ist effizient und 
wirtschaftlich. 

• Kostendeckungsgrad: Die Weiterbil-
dungsangebote (ohne Pädagogi-
sche Hochschule) decken ihre direk-
ten Kosten zu 125 %. 

Ohne Pädagogische Hochschule: (vgl. 4. 
Sondervorgaben für die Pädagogische 
Hochschule).  
Kostendeckungsgrad Leistungsauftrag 
2018–2020: Direkte Kosten 125 %). 

3.4 
Die FHNW bietet Unternehmen 
und Institutionen hochwertige 
Dienstleistungen an. 

1. Das Beratungs- und Dienstleis-
tungsangebot der FHNW knüpft an 
die inhaltlichen Ausrichtungen der 
einzelnen Hochschulen an. 

2. Das Beratungs- und Dienstleis-
tungsangebot ist effizient und wirt-
schaftlich. 

• Kostendeckungsgrad: Die Dienst-
leistungs- und Beratungsangebote 
(ohne Pädagogische Hochschule) 
decken ihre direkten Kosten zu 125 
%. 

Ohne Pädagogische Hochschule: Die 
Separierung der PH erfolgt aus den glei-
chen Gründen wie bei der Weiterbildung. 
Vgl. dazu den Kommentar unter 3.3.  
Kostendeckungsrad Leistungsauftrag 
2018-2021: 125 % direkte Kosten.  
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3.5 

Die FHNW ist eine nach moder-
nen Grundsätzen geführte öf-
fentliche Institution. Ihre Füh-
rung basiert auf Transparenz 
und einer schlanken Organisa-
tion. 

1. Die FHNW unterhält eine rollende 
Entwicklungs-, Finanz- und Investi-
tionsplanung, die sowohl finanzi-
elle wie auch inhaltlich-strategi-
sche Aspekte berücksichtigt, und 
führt ein entsprechendes Control-
ling.  

2. Die FHNW sorgt für eine zweck-
mässige Organisation ihrer inter-
nen Prozesse. 

3. Die FHNW schafft familienfreundli-
che Arbeits- und Studienbedingun-
gen und fördert die Chancengleich-
heit. 

4. Die FHNW pflegt eine partizipative, 
die Mitwirkungsrechte der Mitarbei-
tenden und Studierenden aktiv ein-
beziehende Hochschulkultur. 

• Strategische Planung: Es wird eine 
jährliche, rollende interne Entwick-
lungs-, Finanz- und Investitionspla-
nung gemäss Konzept für die Be-
richterstattung vom Mai/Juni 2011 
erstellt. Jährliche Kennzahlen auf 
Ebene der FHNW, der Hochschulen 
und der Leistungsbereiche sind in-
tegraler Bestandteil.  

• Prozessorganisation: Die FHNW in-
formiert im Rahmen der jährlichen 
Berichterstattung über ihre hoch-
schulübergreifenden Koordinations-
prozesse namentlich in den Berei-
chen Qualitätsmanagement und Be-
schaffungswesen. 

• Die FHNW führt ein Gleichstellungs-
controlling durch und informiert im 
Rahmen der jährlichen Berichter-
stattung über den Stand der Zieler-
reichung.  

• Diversity und Partizipation: Referenz 
bilden die im Gesamtarbeitsvertrag 
GAV sowie in den Statuten der stu-
dents.fhnw festgehaltenen Mitwir-
kungsrechte. 

  

3.6 
Die FHNW führt die von ihr ge-
mieteten Immobilien nach be-
triebswirtschaftlichen Grunds-
ätzen. 

1. Die FHNW misst ihren Flächenbe-
darf an Benchmarks und steuert 
ihre Hochschulen und Services 
mittels eines Anreizsystems. 

2. Die FHNW führt jeden Standort, 
der durch ein Neubauprojekt er-
gänzt wird, mit einem dynamischen 
Raumbewirtschaftungssystem. 

• Entwicklung Hauptnutzfläche (HNF) 
insgesamt.  

• Verhältnis HNF je Studierende auf 
Stufe FHNW. 
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4. Besondere Vorgaben für die Pädagogische Hochschule  

4.1 Angebot 
 Ziel Vorgabe Kommentar 

4.1.1 
Die PH bietet attraktive Studien-
wege für erfahrene Berufsper-
sonen über 30 Jahre. 

Basierend auf der von der EDK eröffneten Möglichkeit, berufliche Leistungen anzu-
rechnen, bietet die PH FHWN interessierten und geeigneten Personen über 30 
hoch flexible Studienformen vor an, die eine Nebentätigkeit parallele zum Studium 
(im bisherigen Beruf oder neu im Unterricht) ermöglichen sollen. Die Umsetzung 
kann je Studiengang unterschiedlich erfolgen. 

 

4.1.2 Stärkung der informatischen 
Bildung von Lehrpersonen 

Die PH betreibt oder entwickelt für die Ausbildung der Lehrpersonen (alle Schulstu-
fen) Angebote, welche sicherstellen, dass die PH-Absolventinnen und Absolventen 
die nötigen Kompetenzen in Medien & Informatik erwerben können. 

Im Studiengang Primarstufe bietet die 
FHNW aufgrund des neuen Lehrplans 
bereits ein obligatorisches Modul «Infor-
matische Bildung» für alle Studierenden 
an. 
Im Studiengang Sek I (integriertes Mo-
dell) soll für alle Studierenden ein obliga-
torisches Doppelmodul Medien & Infor-
matik (M&I) entwickelt werden. 
Darüber hinaus sollen Sek I-Studierende 
auf der Masterstufe ein zusätzliches 
Fach «Informatische Bildung» studieren 
können. 

4.1.3 

In Lehre und Forschung legt die 
PH FHNW einen hohen Stellen-
wert auf die Verknüpfung von 
Theorie und Praxis.  
Die berufspraktische Ausbil-
dung betreibt die PH FHNW in 
enger Zusammenarbeit mit den 
öffentlichen Schulen des Bil-
dungsraumes Nordwest-
schweiz. 

Die FHNW berichtet über die Verknüpfung von Theorie und Praxis in Lehre und 
Forschung und über die Zusammenarbeit mit den öffentlichen Schulen des Bil-
dungsraumes Nordwestschweiz. 
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4.2 Steuerungsinstrumente 
 Ziel Indikatoren – Standards Kommentar 

4.2.1 Die Ausbildung an der PH ist ef-
fizient und wirtschaftlich. 

• Die gewichteten Durchschnittskosten der Ausbildung liegen auf Stufe FHNW 
(inkl. PH) unter CHF 28'500 pro Vollzeitäquivalent.  

 

Der Sollwert der Durchschnittskosten auf 
Stufe FHNW wird auf der Basis des ge-
samtschweizerischen Mittelwerts der 
letzten vier Jahre festgelegt. 
Die Entwicklung der Durchschnittskosten 
auf Stufe der einzelnen Hochschulen 
wird jeweils im Bericht zum Leistungs-
auftrag ausgewiesen (Monitoring-Tabel-
len). 

4.2.2 
Die Weiterbildungs- sowie Bera-
tungs- und Dienstleistungsan-
gebote an der PH sind effizient 
und wirtschaftlich. 

Kostendeckungsgrad: Im Durchschnitt über die gesamte Leistungsperiode deckt die 
PH ihre Kosten zu 100 % auf Stufe DB 3 inkl. Anteil an Infrastrukturkosten.  
 

Kalkulationsbasis DB 3 plus Infrastruk-
turkostenanteil: Bei der PH sind die Trä-
gerkantone die Hauptabnehmer der Wei-
terbildungs- und Dienstleistungsange-
bote. Da die Träger via Globalbeitrag be-
reits Overhead- und Infrastrukturbeiträge 
leisten, sind die Weiterbildungsvereinba-
rungen zwischen den Trägern und der 
PH auf Kalkulationsbasis DB 3 (Kosten 
Institut) plus Infrastrukturkostenanteil fi-
xiert. – Bei Leistungserbringungen für 
Nicht-Trägerkantone und Drittinstitutio-
nen gelten die gleichen Bedingungen wie 
bei den anderen Hochschulen (vgl. 3.3 
und 3.4). 
Durchschnitt über die gesamte Leis-
tungsperiode: Da die Entwicklungsleis-
tungen nicht gleichmässig anfallen (Vo-
rinvestitionen – Verrechnung erst mit den 
Produkten) ist eine durchschnittliche Be-
messung anzustreben. 
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5. Finanzierung 

5.1 Allgemeine Finanzierungsgrundsätze 
1. Gemäss Staatsvertrag § 6 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a-c erhält die FHNW für eine vereinbarte Periode und für vereinbarte Leistungen einen Globalbeitrag. Gemäss § 6 Abs. 2 lit. d 

sind die jährlich von den Kantonen zu leistenden Finanzierungsbeiträge ebenfalls im Leistungsauftrag festgelegt und damit bindend. Dieser Verpflichtungscharakter des Global-
betrages gilt vom Prinzip her auch für die FHNW. So wird in § 29 Abs. 2 des Staatsvertrags festgehalten, dass die FHNW allfällige Verluste selbst tragen muss; einen Aufwand-
überschuss hat sie innerhalb von drei Jahren durch die Auflösung von Rücklagen abzutragen, welche sie gemäss § 29 Abs. 1 über Ertragsüberschüsse bildet. 

2. Über den Globalbeitrag hinausgehende Mittel kann sie nur dann beantragen (Staatsvertrag § 27 Abs. 3), wenn eine nicht planbare, ausserordentliche Situation vorliegt. Als 
ausserordentliche Faktoren gelten beispielsweise Änderungen in der Subventionspraxis durch den Bund und Tarifsenkungen bei der Fachhochschulvereinbarung. 
 

5.2 Finanzierungsgrundsätze im Infrastrukturbereich 
Die FHNW ist auch im Infrastrukturbereich mit exogenen Faktoren konfrontiert: Eine Verschiebung eines Bezugstermins eines Campus-Neubauprojekts oder ein höherer Subven-
tionsentscheid des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) führen zu einem Mehr-/Minderaufwand bzw. Minder-/Mehrertrag. Mit nachfolgenden Finanzie-
rungsgrundsätzen soll eine zweckbestimmte Verwendung der für den Infrastrukturbereich vorgesehenen Geldmittel sichergestellt werden. 
1. Grundlage für die Festlegung der für den Infrastrukturbereich vorgesehenen Geldmittel sind folgende Plandaten: 

- Mietaufwand an Kantone und Drittmieten (um eine allfällige Differenz aufzuzeigen) 
- Abschreibungsaufwand 
- Veranschlagte SBFI-Subventionen an FHNW 
- Projektaufwand (nicht aktivierbare Leistungen, wie z.B. Umzugskosten, Instandstellungskosten, eingekaufte Dienstleistungen)  

2. Sollten exogene Faktoren (namentlich Bezugsverzögerungen oder veränderte Bundessubventionen) zu einem Minderaufwand bzw. Mehrertrag für die FHNW führen, so sind 
diese transparent auszuweisen und einer zweckbestimmten Reserve zuzuführen beziehungsweise von dieser zu entnehmen. 

3. Die FHNW hat die Reserve (oder die Forderung) in ihrer Bilanz auszuweisen und über diese gegenüber den Trägerkantonen Bericht zu erstatten.  
4. Über den Saldo wird nach jeder Leistungsperiode abgerechnet. Ein allfälliger Positivsaldo fliesst an die Träger zurück, ein allfälliger Negativsaldo soll mittels Zusatzfinanzie-

rungsbeschlüssen ausgeglichen werden. 
5. Die kantonalen Finanzkontrollen prüfen im Rahmen ihrer ordentlichen Aufträge die Bildung, die Bewirtschaftung, den Bestand und die Auflösung der Reserven. 

 
5.3 Trägerbeiträge an die FHNW für die Jahre 2018–2020 
Trägerbeitrag in  
Mio. Fr. je Kanton  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2021–2024 

Aargau 80.243 80.243 80.243 84.243 84.243 84.243 84.243 336.972 
Basel-Landschaft 64.205 64.205 64.205 67.703 67.703 67.703 67.703 270.812 
Basel-Stadt 43.635 43.635 43.635 44.315 44.315 44.315 44.315 177.260 
Solothurn 37.517 37.517 37.517 38.114 38.114 38.114 38.114 152.456 
Trägerbeitrag Total  
pro Jahr 

 
225.600 

 
225.600 

 
225.600 

 
234.375 

 
234.375 

 
234.375 

 
234.375 

 
937.500 

Trägerbeitrag Total 
LA-Periode 

 
676.800 

 
937.50 
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6. Berichterstattung 

Die FHNW erstattet den Vertragskantonen auf der Basis des Leistungsauftrags und unter Berücksichtigung des Konzepts für das Reportingwesen vom Jahre 2011 Bericht. Wesentli-
che Abweichungen zu den formulierten Zielen sollen dabei ausgewiesen und kommentiert werden. Werden im Rahmen der Berichterstattung Fehlentwicklungen festgestellt, werden 
diese vom Regierungsausschuss mit dem Fachhochschulrat und dem Direktionspräsidium thematisiert und gemäss den im Staatsvertrag geregelten Zuständigkeiten Korrekturmass-
nahmen eingeleitet. 
Jede Hochschule der FHNW hat im Rahmen der jährlichen Berichterstattung (Jahresbericht) die Gelegenheit, sich und ihre Highlights auf 2-3 Seiten vorzustellen.  
 

7. Schlussbestimmung 

Die FHNW beantragt den Kantonen bis Ende Juni 2023 auf Basis einer detaillierten Vergangenheitsbetrachtung und ihrer strategischen Planung ab 2025 (inkl. Immobilienplanung) 
den Globalbeitrag 2025–2029. Dabei sind allfällige Änderungswünsche am Leistungsauftrag vorzubringen. 

 
 
Zusatzinformation: Erläuterungen zum Verteilschlüssel Globalbeitrag  
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Aargau Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft 
  
Aarau, den Liestal, den 
  
  
  
  
Landammann 
Dr. Markus Dieth 
 

Regierungspräsident 
Isaac Reber 

  
 
 

  
  
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt Im Namen des Regierungsrates des Kantons Solothurn 
  
Basel, den Solothurn, den 
  
  
  
  
Regierungspräsidentin 
Elisabeth Ackermann 

Frau Landammann 
Brigit Wyss 

  
 



 

    

Services Bahnhofstrasse 6 
5210 Windisch 

T +41 56 202 72 05 
 

raymond.weisskopf@fhnw.ch 
www.fhnw.ch  

Erläuterungen zur Berechnung des Verteilschlüssels Finanzierungsbedarf / Globalbeitrag  
 
Berechnung 
 
Die Berechnung der Beitragsquote je Trägerkanton erfolgt gem. §26 des Staatsvertrages: 
 
80% des Globalbeitrages werden nach Massgabe der Zahl der Studierenden der FHNW in den Dip-
lomstudiengängen mit stipendienrechtlichem Wohnsitz in den Vertragskantonen aufgeteilt. 
 
20% des Globalbeitrages werden nach Massgabe der Studierenden in den Diplomstudiengängen in 
den einzelnen Vertragskantonen auf die Vertragskantone aufgeteilt, wobei die Studierenden der 
beiden Basel zusammengezählt und nach dem Schlüssel gemäss Wohnsitz aufgeteilt werden.  
 
Verteilschlüssel Globalbeitrag 
 
Übersicht Globalbeitrag 80%  / 20% (Basis Finanzierungsbedarf, vor Abzug der Eigenfinanzierung 
aus den bestehenden Reserven) 
 
In TCHF 2021 2022 2023 2024 Total 

80% 188’100 188’100 188’100 188’100 752’400 
20% 47’025 47’025 47’025 47’025 188’100 

100% 235’125 235’125 235’125 235’125 940’500 
 

Die Entwicklung der Beitragsquote wird durch folgende Faktoren beeinflusst: 
 
1. die relative Entwicklung der Studierendenzahlen innerhalb der vier Trägerkantone 
2. die relative Entwicklung der Studierendenzahlen in den Fachbereichen der FHNW 
3. die relative Entwicklung der Kosten- und Ertragsstruktur der angebotenen Studiengänge in der 

FHNW 
 

Für die Ermittlung der Verteilschlüssel wird dabei auf das Mittel der Studierendenzahlen aus den 
Jahren 2017, 2018 und 2019 abgestellt (in Vollzeitäquivalenten).  
  
1. Übersicht Studierendenentwicklung nach Trägerkanton (Herkunft der Studierenden) 
 
Nach Wohnsitz AG BL BS SO Total 
2017 2'638.4 1'567.4 942.3 1’067.6 6'215.7 
2018 2'643.6 1'630.9 950.9 1'035.6 6'261.1 
2019 2'619.3 1'696.0 951.7 1'021.0 6'288.0 
Mittelwert 2'633.8 1'631.4 948.3 1'041.4 6’254.9 
In % 42.1% 26.1% 15.2% 16.6% 100% 
Vorperiode 
(Durchschnitt 
der Jahre 2014-
2016) 

41.4% 26.1% 15.5% 17.0% 100% 

 



 
 

 

Bezüglich der Herkunft der Studierenden kann man eine leichte Verschiebung von den Trägerkanto-
nen BS und SO zum Trägerkanton AG feststellen, BL bleibt stabil. Aus SO kommen insgesamt 0.7% 
weniger Studierende, dafür stammen 0.7% mehr aus dem Kanton AG.  
 
2. Übersicht Studierendenentwicklung nach Trägerkanton (Studienort der Studierenden) 

 
Nach Kanton AG BL BS SO Total 
2017 2'860.1 1'380.8 2'778.1 2'449.5 9'468.6 
2018 2'807.0 1'705.5 2488.4 2'503.2 9'504.0 
2019 2'650.3 2'333.0 1’981.4 2'567.3 9'532.0 
Mittelwert 2'772.5 2'531.5 1'690.9 2'506.7 9'501.5 
In % 29.2% 26.6% 17.8% 26.4% 100% 
Vorperiode 27.9% 16.1% 30.4% 25.6% 100% 
 
Bezüglich Studienort lässt sich in den drei beobachteten Jahren (2017-2019) gegenüber der Vorpe-
riode eine relative Verschiebung von den Standorten beider Basel zu den Kantonen AG (Anteil neu 
29.2% gegenüber Vorperiode 27.9%) und SO (Anteil neu 26.4% gegenüber Vorperiode 25.6%) fest-
stellen. Eine grosse Verschiebung ergibt sich innerhalb der Kantone beider Basel zum Kanton BL. 
Diese Verschiebung liegt mit dem Bezug des Campus Muttenz in 2018 zusammen. In Muttenz wur-
den die Studierenden (mit ehemaligem Studienort BS) der Hochschule für Soziale Arbeit und der 
Pädagogischen Hochschule konzentriert. 
 
Auf den ersten Blick mögen die Mittelwerte der Kantone beider Basel nicht richtig sein. Gemäss § 26 
des Staatsvertrages ist es jedoch so, dass die Studierenden der beiden Trägerkantone im Mittel 
gemeinsam gewichtet werden. 
 
3. Gewichtung der Globalbeiträge nach Hochschulen (Fachbereiche) 
 
Die Globalbeiträge werden nach Hochschulen (Fachbereiche) gewichtet. Anhand des effektiven 
Finanzierungsbedarfes der Jahre 2014, 2015 und 2016 ergibt sich im Durchschnitt folgende relative 
Verteilung des Finanzierungsbedarfes auf die Hochschulen: 
 
Hochschule (Fachbereich) Durchschnitt  

2017 - 2019 
Hochschule für angewandte 
Psychologie 

2.6% 

Hochschule für Architektur, 
Bau und Geomatik 

5.1% 

Hochschule für Gestaltung 
und Kunst 

9.1% 

Hochschule für Life Sciences 9.0% 
Pädagogische Hochschule 33.5% 
Hochschule für Soziale Arbeit 6.6% 
Hochschule für Technik 14.4% 
Hochschule für Wirtschaft 12.0% 
Musikhochschulen 7.7% 
Total FHNW 100% 

 
 



 
 

 

Die Berechnung der Beitragsquote erfolgt also gewichtet nach den Kosten- und Ertragsstrukturen 
der Hochschulen (Fachbereiche). Die Beitragsquote wird pro Hochschule (Fachbereich) im Verhält-
nis 80:20 gemäss den effektiven Studierendenzahlen (Vollzeitäquivalente) berechnet. Die kumulier-
ten Werte ergeben die Beitragsquote je Trägerkanton. 
 
 
Finanzierungsbedarf 
FHNW 

In TCHF Anteil in Prozent 
2021 2022 2023 2024 2021-2024 

Aargau 84’512 84’512 84’512 84’512 35.9% 
Basel-Landschaft 67'920 67'920 67'920 67'920 28.9% 
Basel-Stadt 44’457 44’457 44’457 44’457 18.9% 
Solothurn 38’236 38’236 38’236 38’236 16.3% 
Finanzierungsbedarf 
FHNW pro Jahr 

235’125 235’125 235’125 235’125 100.0% 

Finanzierungsbedarf 
Total LA-Periode 

940'500 TCHF  

 
Nach Abzug von CHF 3 Mio. (Finanzierungsanteil aus den Reserven der FHNW) ergibt sich folgen-
der Globalbeitrag: 
 
Trägerbeiträge In TCHF Anteil in Prozent 

2021 2022 2023 2024 2021-2024 
Aargau 84’243 84’243 84’243 84’243 35.9% 
Basel-Landschaft 67'703 67'703 67'703 67'703 28.9% 
Basel-Stadt 44’315 44’315 44’315 44’315 18.9% 
Solothurn 38’114 38’114 38’114 38’114 16.3% 
Trägerbeiträge pro 
Jahr 

234’375 234’375 234’375 234’375 100.0% 

Trägerbeiträge Total 
LA-Periode 

937'500 TCHF  

 
 
 
 
 
 
 
26.03.2020 / I. Selb 
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